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Gesetz
über das Verfahren der Berliner Verwaltung

Vom 21. April 2016

der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

§ 4
Örtliche Zuständigkeit und

Datenverarbeitung im
Einwohnerwesen

In Angelegenheiten nach Nummer 3 Absatz 18 der Anlage zu § 4 
Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes, soweit die 
Bezirke dafür zuständig sind, und in Angelegenheiten nach Num-
mer 21 Buchstabe k und den Nummern 22a und 22b Absatz 1 und 2 
der Anlage zu § 2 Absatz 4 Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes ist der Bezirk zuständig, bei dem ein Antrag ge-
stellt wird oder der Anlass für die Amtshandlung entstanden ist. In-
soweit sind diese Behörden datenverarbeitende Stellen nach § 4 
Absatz 3 Nummer 1 des Berliner Datenschutzgesetzes.

§ 5
Förmliches Verfahren

Das förmliche Verfahren fi ndet statt
a) in den Angelegenheiten, die vom Senat durch Rechtsverordnung 

oder sonst durch Rechtsvorschrift bestimmt werden,
b) in den sonstigen Angelegenheiten, in denen durch Rechtsvor-

schrift die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vorge-
schrieben ist.

§ 6
Akteneinsicht durch Beteiligte

(1) Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren 
betreffenden Akten zu gestatten. Bis zum Abschluss des Verwal-
tungsverfahrens gilt Satz 1 nicht für Entwürfe zu Entscheidungen 
sowie für die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.

(2) Die Regelungen der §§ 5 bis 12 des Berliner Informationsfrei-
heitsgesetzes gelten entsprechend.

(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt.
(4) Für Nichtbeteiligte gilt das Berliner Informationsfreiheitsgesetz.
(5) § 72 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass die Regelungen des Berliner Informati-
onsfreiheitsgesetzes uneingeschränkt auch im Planfeststellungsver-
fahren gelten.

§ 7
Zustellung

Für das Zustellungsverfahren der Behörden Berlins gilt das Ver-
waltungszustellungsgesetz vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2354), 
das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 
(BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung.

§ 8
Vollstreckung

(1) Für das Vollstreckungsverfahren der Behörden Berlins gilt das 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 201-4, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 
2014 (BGBl. I S. 1770) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen :

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden 
Berlins gilt das Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I 
S. 2010) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
nicht in den §§ 2 bis 6 dieses Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.

(2) Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 
die Bezirksämter und die landesunmittelbaren Träger der gesetzli-
chen Krankenversicherung und deren Landesverbände nehmen 
amtliche Beglaubigungen nach § 33 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4, 
§ 34 Absatz 1 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie § 29 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4, § 30 Absatz 1 und 4 des Zehnten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vor.

§ 2
Ausnahmen vom Anwendungsbereich

(1) Die Ausnahmen vom Anwendungsbereich nach § 2 Absatz 3 
Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten auch für alle 
sonstigen Leistungs- und Eignungsbewertungen im Bereich des 
Schul-, Hochschul-, Fachhochschul- und Volkshochschulwesens 
(Bildungsbereich).

(2) Im Übrigen gelten für den Bildungsbereich nur die §§ 3a bis 
13, 20 bis 36, 37 Absatz 1 bis 5, §§ 38 bis 52, 79, 80 und 96 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Für Schulzeugnisse sowie für Prü-
fungszeugnisse und Anerkennungsbescheinigungen in den Berei-
chen schulische Bildung, Lehrerbildung und Übersetzerprüfung ist 
die elektronische Form ausgeschlossen.

(3) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung für ihren Geschäftsbereich 
festzulegen, unter welchen Voraussetzungen für ausländische Betei-
ligte und zur Sicherung der Ausbildung Ausnahmen von § 20 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in unabweis-
baren Einzelfällen zugelassen werden können.

(4) Das Verwaltungsverfahrensgesetz gilt nicht für die Tätigkeit 
des Rundfunks Berlin-Brandenburg.

§ 3
Personenbezogene Daten,

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
(1) Die Behörden dürfen Angaben über persönliche und sachliche 

Verhältnisse einer natürlichen Person und Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse nicht unbefugt offenbaren. Sie unterliegen, soweit sie 
personenbezogene Daten verarbeiten, den Vorschriften des Berliner 
Datenschutzgesetzes.

(2) § 26 Absatz 2 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes fi ndet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass auch eine Pfl icht zur Angabe 
von personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und Geschäftsge-
heimnissen nur besteht, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders 
vorgesehen ist. Die Beteiligten können die Auskunft auf solche 
Fragen, zu denen sie durch Rechtsvorschrift verpfl ichtet sind, ver-
weigern, wenn eine Beantwortung sie selbst oder in § 383 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichnete Angehörige 
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hung der Vollstreckung zu belehren. Bereits getroffene Vollstre-
ckungsmaßnahmen sind unverzüglich aufzuheben, wenn
1. die Gläubigerin oder der Gläubiger nicht binnen eines Monats 

nach Geltendmachung der Einwendungen wegen ihrer oder sei-
ner Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten Klage erhoben 
oder den Erlass eines Mahnbescheids beantragt hat oder

2. die Gläubigerin oder der Gläubiger mit der Klage rechtskräftig 
abgewiesen worden ist. 

Ist die Vollstreckung eingestellt worden, so kann sie nur nach Maß-
gabe der Zivilprozessordnung fortgesetzt werden.

§ 10
Länderübergreifende Forderungspfändung

(1) Die Vollstreckungsbehörde kann Pfändungs- und Einzie-
hungsverfügungen auch dann erlassen und durch die Post zustellen 
lassen, wenn die Vollstreckungsschuldnerin oder der Vollstreckungs-
schuldner oder die Drittschuldnerin oder der Drittschuldner ihren 
oder seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, jedoch im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes hat, sofern das dort geltende Landesrecht dies 
zulässt.

(2) Vollstreckungsbehörden im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes, die diesem Gesetz nicht unterliegen, können gegenüber Voll-
streckungsschuldnerinnen oder Vollstreckungsschuldnern und 
Drittschuldnerinnen oder Drittschuldnern, die ihren Wohnsitz, Sitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
haben, Pfändungs- und Einziehungsverfügungen erlassen und durch 
die Post zustellen lassen.

§ 11
Änderung von Rechtsvorschriften

(1) In § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Anwendung unmittelba-
ren Zwanges bei der Ausübung öffentlicher Gewalt durch Vollzugs-
beamte des Landes Berlin vom 22. Juni 1970 (GVBl. S. 921), das 
zuletzt durch Artikel XII Nummer 8 des Gesetzes vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 5 
Abs. 2 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 
(Verwaltungsverfahrensgesetz)“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 
2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

(2) § 7 der Sonderabfallgebührenordnung vom 24. März 2000 
(GVBl. S. 281), die zuletzt durch Artikel I der Verordnung vom 
28. Dezember 2012 (GVBl. 2013, S. 4) geändert worden ist, wird 
wie folgt gefasst :

„§ 7 Vollstreckung

Gebührenforderungen der zentralen Einrichtung werden gemäß 
§ 8 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwal-
tung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils geltenden 
Fassung nach den Vorschriften des Verwaltungs-Vollstreckungsge-
setzes vollstreckt.“

(3) In § 4 Absatz 4 Satz 2 des Sozialberufe-Anerkennungsgesetzes 
in der Fassung vom 5. Oktober 2004 (GVBl. S. 443), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Februar 2014 (GVBl. S. 39) 
geändert worden ist, werden die Wörter „8. Dezember 1976 (GVBl. 
S. 2735, 2898), das zuletzt durch Artikel I § 14 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2006 (GVBl. S. 573) geändert worden ist,“ durch die Angabe 
„21. April 2016 (GVBl. S. 218)“ ersetzt.

(4) In § 9 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung zum 
Erwerb der fachgebundenen Fachhochschulreife vom 10. Mai 1983 
(GVBl. S. 780), die zuletzt durch Artikel XII Nummer 30 des Geset-
zes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird die 
Angabe „8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898)“ durch die Wör-
ter „21. April 2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

(5) In § 8 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über die Prüfung beson-
ders befähigter Berufstätiger vom 26. Juli 1984 (GVBl. S. 1156), die 

Fassung. § 11 Absatz 3 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes gilt 
mit der Maßgabe, dass die Höhe des Zwangsgeldes höchstens 50 000 
Euro beträgt. § 7 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes gilt mit 
der Maßgabe, dass für Maßnahmen im Straßenverkehr auch der Po-
lizeipräsident in Berlin und die Bezirksämter von Berlin Vollzugsbe-
hörden sind. § 19 Absatz 1 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes 
gilt mit der Maßgabe, dass für Amtshandlungen im Zusammenhang 
mit Vollstreckungsmaßnahmen nach § 10 des Verwaltungs-Vollstre-
ckungsgesetzes zur Deckung des Verwaltungsaufwands Gebühren 
nach den Vorschriften des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 
22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt durch Artikel IV des Geset-
zes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung erhoben werden.

(2) Landesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffent-
lichen Rechts, die den Vollstreckungsbehörden des Landes Berlin im 
Sinne von § 4 Buchstabe b des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes 
Vollstreckungsanordnungen übermitteln, sind verpfl ichtet, für jede 
übermittelte Vollstreckungsanordnung einen Pauschalbetrag für den 
nicht durch vereinnahmte Gebühren und Auslagen gedeckten Ver-
waltungsaufwand (Vollstreckungspauschale) zu zahlen. Die Voll-
streckungspauschale wird für ab dem 1. Januar 2016 übermittelte 
Vollstreckungsanordnungen erhoben.

(3) Die Vollstreckungspauschale bemisst sich nach dem um den 
Gesamtbetrag der im Berechnungszeitraum aufgrund von Vollstre-
ckungsanordnungen vereinnahmten Gebühren und Auslagen gemin-
derten Verwaltungsaufwand, der den Vollstreckungsbehörden für 
die Vollstreckung der Vollstreckungsanordnungen der juristischen 
Personen nach Absatz 2 entsteht, geteilt durch die Anzahl aller in 
diesem Zeitraum von diesen Anordnungsbehörden übermittelten 
Vollstreckungsanordnungen.

(4) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit den für Rundfunkangelegenheiten, für 
Wirtschaft sowie für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltungen 
durch Rechtsverordnung die Höhe der Vollstreckungspauschale zu 
bestimmen sowie den Berechnungszeitraum, die Entstehung und die 
Fälligkeit der Vollstreckungspauschale, den Abrechnungszeitraum, 
das Abrechnungsverfahren und die abrechnende Stelle zu regeln.

(5) Die Höhe der Vollstreckungspauschale ist durch die für Finan-
zen zuständige Senatsverwaltung nach Maßgabe des Absatzes 3 alle 
drei Jahre zu überprüfen. Sie ist durch Rechtsverordnung nach Ab-
satz 4 anzupassen, wenn die nach Maßgabe des Absatzes 3 berech-
nete Vollstreckungspauschale mehr als 20 Prozent von der Vollstre-
ckungspauschale in der geltenden Fassung abweicht.

(6) Die juristischen Personen nach Absatz 2 sind nicht berechtigt, 
die Vollstreckungsschuldnerin oder den Vollstreckungsschuldner 
mit der Vollstreckungspauschale zu belasten.

(7) Die Vollstreckungspauschale nach Absatz 2 ist auch im Falle 
der Vollstreckungshilfe auf Ersuchen einer Vollstreckungsbehörde 
des Bundes oder anderer Bundesländer von diesen zu erheben, so-
fern die ersuchende Behörde nicht ihrerseits auf die Erhebung von 
Kosten für uneinbringliche Gebühren und Auslagen sowie für den 
entstehenden, durch Kosten der Vollstreckung nicht gedeckten Ver-
waltungsaufwand verzichtet.

§ 9
Vollstreckung privatrechtlicher

Geldforderungen
(1) Die Bestimmungen über die Vollstreckung öffentlicher Geld-

forderungen gelten entsprechend für die Vollstreckung von Forde-
rungen, die aufgrund von § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes auf 
das Land Berlin übergegangen sind. An die Stelle des Leistungsbe-
scheids tritt die Zahlungsaufforderung.

(2) Die Vollstreckung ist einzustellen, sobald die Vollstreckungs-
schuldnerin oder der Vollstreckungsschuldner bei der Vollstre-
ckungsbehörde gegen die Forderung als solche schriftlich oder zur 
Niederschrift Einwendungen erhebt. Die Vollstreckungsschuldnerin 
oder der Vollstreckungsschuldner ist über dieses Recht bei Andro-
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Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. 
S. 218) in der jeweils geltenden Fassung sind Zwangsmittel ge-
gen die Berliner Wasserbetriebe (BWB) zulässig.“

§ 12
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz 
über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 8. Dezember 1976 
(GVBl. S. 2735, 2898), das zuletzt durch Artikel I § 14 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2006 (GVBl. S. 573) geändert worden ist, außer Kraft.

Berlin, den 21. April 2016

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

zuletzt durch Artikel XII Nummer 37 des Gesetzes vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird die Angabe „8. De-
zember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898)“ durch die Wörter „21. April 
2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

(6) In § 11 Absatz 2 Satz 1 der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Berufsfachschule für Altenpfl ege vom 11. März 2004 
(GVBl. S. 127), die zuletzt durch Artikel II der Verordnung vom 30. 
April 2014 (GVBl. S. 125) geändert worden ist, werden die Wörter 
„8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898), zuletzt geändert durch 
Artikel I § 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001 (GVBl. S. 540)“ 
durch die Wörter „21. April 2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt.

(7) Das Berliner Wassergesetz in der Fassung vom 17. Juni 2005, 
das zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. 
S. 209) geändert worden ist, wird wie folgt geändert :
1. In  § 86 Absatz 3 und in § 109 Absatz 3 Satz 2 wird jeweils die 

Angabe „8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735, 2898)“ durch die 
Wörter „21. April 2016 (GVBl. S. 218) in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

2. § 111 Satz 1 wird wie folgt gefasst :
„Abweichend von § 17 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes 
in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über das 
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Gesetz
zur Änderung des Landeswahlgesetzes und

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof
Vom 21 . April 2016

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen :

Artikel 1
Änderung des Landeswahlgesetzes

Das Landeswahlgesetz vom 25. September 1987 (GVBl. S. 2370), 
das zuletzt durch Gesetz vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 712) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert :
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 6 folgende 

Angabe eingefügt :
„§ 6a – Folgen eines Parteiverbots“

2. § 6 wird wie folgt geändert :
a) Nach Absatz 1 Nummer 5 wird folgende Nummer 5a einge-

fügt :
„5a.  durch Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei 

oder der Teilorganisation einer Partei, der sie angehö-
ren, durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel 1 
Absatz 2 des Grundgesetzes (§ 6a),“

b) In Absatz 3 Nummer 2 werden nach der Angabe „3“ ein 
Komma sowie die Angabe „5a“ eingefügt.

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt :
„§ 6a

Folgen eines Parteiverbots
(1) Abgeordnete und Bezirksverordnete verlieren ihren Sitz 

im Abgeordnetenhaus oder in der Bezirksverordnetenversamm-
lung nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a, sofern sie der für verfas-
sungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation zu einem 
Zeitpunkt zwischen der Antragstellung (§ 43 des Bundesverfas-
sungsgerichtsgesetzes) und der Verkündung der Entscheidung 
(§ 46 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes) angehört haben.

(2) Soweit Abgeordnete, die nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a 
ihren Sitz verloren haben, aus einem Wahlkreisvorschlag ge-
wählt wurden, wird die Wahl in diesen Wahlkreisen in entspre-
chender Anwendung des § 20 Absatz 2 und 3 wiederholt. Hier-
bei dürfen die Abgeordneten, die ihren Sitz verloren haben, 
nicht als Bewerber antreten. Soweit Abgeordnete, die nach § 6 
Absatz 1 Nummer 5a ihren Sitz verloren haben, aus einer Be-
zirks- oder Landesliste gewählt wurden, bleiben die Sitze unbe-
setzt. Die Sätze 1 und 3 gelten nicht, wenn die ausgeschiedenen 
Abgeordneten auf einem Wahlvorschlag einer nicht für verfas-
sungswidrig erklärten Partei gewählt wurden ; in diesem Fall 
werden die Sitze in entsprechender Anwendung des § 14 Ab-
satz 4 nachbesetzt.

(3) Soweit Bezirksverordnete nach § 6 Absatz 1 Nummer 5a 
ihren Sitz verloren haben, bleiben die Sitze unbesetzt ; die ge-
setzliche Mitgliederzahl der Bezirksverordnetenversammlung 
verringert sich für die Wahlperiode entsprechend. Dies gilt 
nicht, wenn die ausgeschiedenen Bezirksverordneten aus einem 
Bezirkswahlvorschlag einer nicht für verfassungswidrig erklär-
ten Partei gewählt wurden ; in diesem Fall werden die Sitze in 
entsprechender Anwendung des § 24 nachbesetzt.“

4. § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert :
a) Satz 2 wird wie folgt gefasst :

„Stellt der Landeswahlausschuss fest, dass sich eine Partei 
weder an der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus noch an 
der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag in Berlin mit 
einem eigenen Wahlvorschlag beteiligt hat, entscheidet er 
über die Feststellung der Parteieigenschaft.“

b) Es werden folgende Sätze angefügt :
„Die Entscheidung ist von dem Landeswahlleiter in der Sit-
zung des Landeswahlausschusses bekannt zu geben. Hat 
eine Partei gegen diese Entscheidung Einspruch nach § 40 
Absatz 2 Nummer 1a des Gesetzes über den Verfassungsge-
richtshof eingelegt, ist diese Partei bis zu einer Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofes wie eine wahlvor-
schlagsberechtigte Partei zu behandeln.“

5. In § 20 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 14 Abs. 4 Satz 3“ 
durch die Angabe „§ 14 Absatz 5“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über
den Verfassungsgerichtshof

Das Gesetz über den Verfassungsgerichtshof vom 8. November 
1990 (GVBl. S. 2246), das zuletzt durch Gesetz vom 19. September 
2015 (GVBl. S. 346) geändert worden ist, wird wie folgt geändert :
1. § 40 wird wie folgt geändert :

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert :
aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt :

„1a.  der Landeswahlausschuss zu Unrecht festgestellt 
hat, dass sich eine Vereinigung weder an der letzten 
Wahl zum Abgeordnetenhaus noch an der letzten 
Wahl zum Deutschen Bundestag in Berlin mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag beteiligt hat oder zu 
Unrecht festgestellt hat, dass dieser Vereinigung die 
Parteieigenschaft fehlt,“

bb) Nummer 6 wird wie folgt gefasst :
„6.  der Verlust des Sitzes eines Abgeordneten oder eines 

Bezirksverordneten nach § 6 Absatz 3 Nummer 1, 2 
und 5 des Landeswahlgesetzes zu Unrecht festge-
stellt worden sei,“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert :
aa) In Nummer 1 wird nach dem Wort „Bezirksverordne-

ten“ das Wort „und“ eingefügt.
bb) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Parteien“ ein 

Komma und das Wort „Vereinigungen“ eingefügt.
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert :

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „ist“ die Wörter „in den 
Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und 2 bis 8“ eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt :
„Der Einspruch ist in den Fällen des Absatzes 2 Num-
mer 1a innerhalb von vier Tagen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung des Landeswahlausschusses nach § 10 
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Absatz 2 Satz 3 des Landeswahlgesetzes zu erheben und 
zugleich zu begründen.“

2. § 42 wird wie folgt geändert :
a) Der Wortlaut wird Absatz 1.
b) Nach Absatz 1 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a einge-

fügt :
„1a.  im Falle des § 40 Absatz 2 Nummer 1a auf Feststel -

lung, dass sich die Vereinigung an der letzten Wahl zum 
Abgeordnetenhaus oder an der letzten Wahl zum Deut-
schen Bundestag in Berlin mit einem eigenen Wahl-
vorschlag beteiligt hat, oder auf Feststellung der Partei-
eigenschaft,“

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt :
„(2) Über einen Einspruch nach § 40 Absatz 2 Nummer 1a 

entscheidet der Verfassungsgerichtshof bis zum 65. Tag vor 
der Wahl. Er kann seine Entscheidung ohne Begründung be-
kanntgeben. In diesem Fall ist die schriftliche Begründung 
den Beteiligten gesondert zu übermitteln.“

3. Dem § 42a wird folgender Satz angefügt :
„Dies gilt nicht für den Einspruch nach § 40 Absatz 2 Num-
mer 1a.“

Artikel 3
Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe a und Nummer 3 fi ndet für 
Verfahren über Anträge auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit 
einer Partei oder einer Teilorganisation einer Partei, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits beim Bundesverfassungs-
gericht anhängig sind, mit der Maßgabe Anwendung, dass an die 
Stelle der Antragstellung (§ 43 des Bundesverfassungsgerichtsgeset-
zes) das Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt.

Berlin, den 21. April 2016

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Siebzehntes Gesetz
zur Änderung des Allgemeinen

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Vom 21. April 2016

ee) Anlagen der Stiftung „Deutsches Historisches Museum“, 
der Stiftung „Stadtmuseum Berlin – Landesmuseum für 
Kultur und Geschichte Berlins“, der Stiftung „Deutsches 
Technikmuseum Berlin“, der in der „Stiftung Oper in Ber-
lin“ erfassten Opernhäuser und Gebäude der „Messe Berlin 
GmbH“, jeweils mit einer Geschossfl äche von mehr als 
1500 m²,

ff) Anlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbegeh-
renden und Obdachlosen der Berlinovo Immobilien Gesell-
schaft mbH, einer vom Land Berlin benannten Landesge-
sellschaft zur Errichtung modularer Unterkünfte für 
Flüchtlinge und landeseigener Wohnungsbauunternehmen,“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. April 2016

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen :

Artikel 1
Änderung des Allgemeinen

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
Nummer 1 Absatz 1 Buchstabe e der Anlage zu § 2 Absatz 4 

Satz 1 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der 
Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 14. März 2016 (GVBl. S. 93) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst :
„e)  folgende überbezirkliche Anlagen, soweit Baugenehmigungs-

verfahren, vereinfachte Baugenehmigungsverfahren, Genehmi-
gungsfreistellungen, Entscheidungen nach § 68 der Bauordnung 
für Berlin, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheide oder pla-
nungsrechtliche Bescheide betroffen sind, bis zur Aufnahme der 
Nutzung :
aa) Anlagen des Bundes einschließlich der Verfassungsorgane 

und die Anlagen der Länder mit Ausnahme der Anlagen der 
Berliner Bezirksverwaltungen, soweit nicht einer der Fälle 
des § 76 der Bauordnung für Berlin gegeben ist,

bb) Anlagen im Zusammenhang mit Botschaften und Konsulaten,
cc) Anlagen der Hochschulen, auf die das Berliner Hochschul-

gesetz Anwendung fi ndet, mit einer Geschossfl äche von 
mehr als 1500 m²,

dd) Anlagen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Stif-
tung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 
jeweils mit einer Geschossfl äche von mehr als 1500 m²,
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans VI-4-1ab

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 
Vom 17. März 2016

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), in 
Verbindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578) in der bis zum Inkrafttreten des Vierten Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs vom 23. Juni 
2015 (GVBl. S. 283) geltenden Fassung, in Verbindung mit Artikel 
4 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs, wird verordnet :

§ 1
Der Bebauungsplan VI-4-1ab vom 4. März 2013 für eine Teilfl ä-

che des Grundstücks Gitschiner Straße 21, 22 im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg, wird festgesetzt. Er ändert teil-
weise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungs-
plans VI-4 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg 
vom 4. Dezember 1962 (GVBl. S. 1245) festgesetzten Bebauungs-
plan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-

richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Planen, Bauen und 
Umwelt, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Friedrichshain- Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Planen, Bauen 
und Umwelt, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und 
Fachbereich Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain- 
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten 
Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbe-
achtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. März 2016

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

H e r r m a n n
Bezirksbürgermeisterin

P a n h o f f 
Bezirksstadtrat
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